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Kombinate hat die Staatliche Plankommission 
Kennziffern zur rationellen Inanspruchnahme des 
gesellschaftlichen Arbeitsvermögens und des Bau
aufkommens auszuarbeiten und den Betrieben bzw. 
Kombinaten sowie den Räten der Bezirke vorzu
geben. Diese Kennziffern sind für die Räte der Be
zirke Ausgangspunkt für die territoriale Bilanzie
rung.
Zur Vorbereitung von Entscheidungen zu volks
wirtschaftlichen Grundproblemen der Verflechtung 
des Reproduktionsprozesses der entscheidenden Be
triebe und Kombinate mit der planmäßigen Ent
wicklung in den Bezirken sind durch die Staatliche 
Plankommission gemeinsam mit Ministern und den 
Räten der Bezirke Komplexberatungen durchzu
führen.

Die Minister und die Direktoren der Betriebe und 
Kombinate haben zu gewährleisten, daß den tech
nisch-ökonomischen Parametern die rationelle In
anspruchnahme territorialer Ressourcen zugrunde 
geiegt und für wichtige Vorhaben Standortvarian
ten ausgearbeitet werden.

Die Räte der Bezirke sichern in Zusammenarbeit 
mit den Betrieben und Kombinaten sowie mit den 
Räten der Kreise, Städte und Gemeinden die Fest
legung optimaler Standorte für volkswirtschaftlich 
strukturbestimmende Vorhaben mit dem Ziel eines 
niedrigen volkswirtschaftlichen Aufwandes. Das 
schließt die sparsame Inanspruchnahme landwirt
schaftlicher Nutzflächen ein. Durch günstige Bezie
hungen zwischen Arbeitsstätten und Wohngebieten 
ist zu gewährleisten, daß die Werktätigen ihre Frei
zeit Ln höherem Maße für Bildung und aktive Er
holung nutzen können.
Für die koordinierende Vorbereitung und Durch
führung großer territorialer Industriekomplexe zur 
Sicherung der strukturpolitischen Hauptaufgaben 
sind durch den Minislerrat Auftragsleiter einzu
setzen. Bei den Auftragsleitern sind Gruppen aus 
Kadern der beteiligten wirtschaftsleitenden Organe, 
Betriebe, Kombinate, örtlichen Staatsorgane und 
der Gewerkschaften zu bilden.

Im Rahmen der Objektplanung sind für volkswirt
schaftlich-strukturbestimmende Vorhaben die Inve
stitionen für die Produktion, die Wissenschaft sowie 
für die Entwicklung der Arbeits- und Lebensbedin
gungen komplex unter einheitlicher straffer Leitung 
vorzubereiten und durchzuführen. Die für die Vor
haben verantwortlichen Leiter haben die komplexe 
Planung zu gewährleisten. Ausgehend von der Ver
antwortung der sozialistischen Warenproduzenten 
für die Arbeits- und Lebensbedingungen der Werk
tätigen und für die Entwicklung des gesellschaft
lichen Lebens in den Territorien, haben diese Be
triebe und Kombinate planmäßig Eigenmittel und 
Kredite für die Finanzierung der mit dem Vor
haben verbundenen Maßnahmen einzusetzen, wie 
z. B. für den Bau vhn Werkwohnungen, Bildungs
und Kindereinrichtungen, Polikliniken, Einrichtun
gen zur Versorgung sowie zur kulturellen und 
sportlichen Betreuung.

In Abstimmung mit den örtlichen Staatsorganen 
sind diese Einrichtungen so zu planen und zu lei
ten, daß sie unter Berücksichtigung der Veranstal
tungen der Betriebskollektive auch von der Bevöl

kerung der Stadt bzw. Gemeinde genutzt werden 
können. Dabei ist zu gewährleisten, daß der poli
tisch-ideologische Einfluß der Arbeiterklasse all
seitig erhöht wird.

3. Zur komplexen Entwicklung der Städte, die Zen
tren der Strukturpolilik und des gesellschaftlichen 
Lebens sind, ist die Objektplanung anzuwenden. 
Die territoriale Koordinierung der Investitionen ist 
zu vervollkommnen.

Mit der Objektplanung ist die koordinierte, zeitlich 
aufeinander abgestimmte Durchführung der wich
tigsten Maßnahmen territorialer und zweiglicher 
Organe, Betriebe, Kombinate und Einrichtungen zur 
territorialen Sicherung der volkswirtschaftlichen 
Strukturpolitik und der Entwicklung des gesell
schaftlichen Lebens in diesen Städten zu gewähr
leisten.

In diesen Städten sind konzentriert weitere mate
riell-technische Grundlagen zur komplexen Gestal
tung der Ai beils- und Lebensbedingungen zu schaf
fen. Damit ist auch die Rolle dieser Städte als Zen
tren des gesellschaftlichen Lebens für die umliegen
den Städte und Gemeinden weiter zu stärken. Der 
Ministerrat entscheidet, für welche Städte im Zeit
raum 1971 bis 1975 die Objektplanung erfolgt, und 
legt die Rechte und Pflichten der Vorsitzenden der 
Räte der Bezirke und der Oberbürgermeister bzw. 
Bürgermeister hierzu fest. Der Ministerrat hat die 
Einbeziehung zentralgeleiteter Wirtschaftsorgane, 
Betriebe, Kombinate und Einrichtungen in die Ob
jektplanung dieser Städte zu regeln.

Die Räte der in die Objektplanung einzubeziehen
den Städte arbeiten, ausgehend von der Prognose 
und zentralen Direktiven, Konzeptionen zur Ent
wicklung der Städte aus. Diese Konzeptionen um
fassen die Entwicklung der Produktions- und Wis
senschaftsstruktur, die Planung prognostisch be
gründeter Stadtgrößen, den effektiven Einsatz des 
gesellschaftlichen Arbeitsvermögens, die Planung 
und Durchführung territorialer Investitions- und 
Rationalisierungskomplexe, den Aufbau der Stadt
zentren sowie die koordinierte und komplexe Ent
wicklung der Bereiche der materiell-technischen 
Territorialstruktur.

Die zuständigen Minister und anderen Leiter der 
zentralen staatlichen Organe haben Voraussetzun
gen zu schaffen, daß in diesen Städten schrittweise 
auf der Grundlage des Planes leistungsfähige Wirt
schaftseinheiten der stadttechnischen Versorgung 
geschaffen werden, die rentabel arbeiten und die 
planmäßige Versorgung der Betriebe, Kombinate, 
landwirtschaftlichen und gärtnerischen Produk
tionsgenossenschaften, Einrichtungen und der Be
völkerung mit Energie. Wasser sowie Leistungen 
des Verkehrs gewährleisten.

Im Rahmen der zentralen staatlichen Planung sind 
den zentralen und örtlichen Staatsorganen Auflagen 
zur Entwicklung dieser Städte zu übergeben, die 
von der Staatlichen Plankommission auszuarbeiten 
sind. Diese Auflagen umfassen

— die Aufgaben zur Sicherung der Strukturpolitik, 
einschließlich des Einsatzes der territorialen Res
sourcen


